
 

 
 

 
 

 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Technische Ausschuss beschließt, dass entsprechend dem Vorschlag 1 des 
Gutachters die Schillertanne in halber Höhe abgetragen wird.   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Michael Rieger 
Bürgermeister 

 
 

 Beschlussvorlage 
Vorlagennummer 
 

096/23 

Status: öffentlich 

Weiteres Vorgehen beim Naturdenkmal "Schillertanne" 

 

Amt/Az.: Bauamt /  Erstellungsdatum: 24.05.2023 

   

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

 

 

 

19.07.2023 Technischer Ausschuss 

 



                                                Vorlagennummer 
 

                        096/23 

 

 

   Stadt St. Georgen, 26.06.2023 

  Seite: 2/2 

 

 
Sachverhalt: 

 

Im städtischen Röhlinwald steht das Naturdenkmal „Schillertanne“. Da aus Sicht des 
Revierleiters wegen des schlechten Zustands des Baumes – speziell im 
Kronenbereich - eine Gefährdung für die Nutzer des vorbeiführenden Waldweges 

besteht, hat der Gemeinderat in einer Waldbegehung am 06.05.2022 den Baum 
besichtigt. 

 
Da der Gemeinderat als auch die Verwaltung aufgrund des Zustands des Baumes 
einen Handlungsbedarf sahen, hat man sich wegen der Eigenschaft „Naturdenkmal“ 

an die zuständige Untere Naturschutzbehörde gewandt. Vom Landratsamt wurde 
daraufhin ein Baumsachverständiger beauftragt, die Schillertanne zu besichtigen und 

ein Gutachten zu erstellen. In der Anlage ist das Gutachten von Herrn Dipl. Ing. 
Christof Hilbert zur Verkehrs- und Standsicherheit der Schillertanne beigefügt.  
 

Wie auf Seite 23 des Gutachtens vermerkt, sieht der Sachverständige zwei 
Möglichkeiten, wie mit der „Schillertanne“ verfahren werden kann: 

 
1. Die Schillertanne wird in halber Höhe abgetragen 
2. Komplette Fällung  

 
Da aus Sicht des Gutachters bei Starkwindereignissen im Bereich der Stammhöhlen 

mit einem Stammbruch oder mit abbrechenden Trockenästen gerechnet werden 
muss, sieht die Verwaltung aus haftungsrechtlicher Sicht als Waldeigentümerin die 
Notwendigkeit, etwas zu unternehmen.  

 
Die Verwaltung hält den Vorschlag 1 des Gutachters – Schillertanne wird in halber 

Höhe abgetragen – für sinnvoll, da bei dieser Lösung ein Teil des Baums erhalten 
werden kann und die Bruchgefahr gebannt ist. Außerdem kann dem Artenschutz mit 
dem Erhalt der vorhandenen Nisthöhlen entsprochen werden.  

 
 

 
 

 

 

Anlagen: 

 
Gutachten zur Verkehrts- und Standsicherheit der Schillertanne von öbv 
Sachverständiger Christof Hilbert  
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